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Text 

§ 18a. (1) Die Versicherungsunternehmen haben im Rahmen des Betriebes der Lebensversicherung 
im Inland jeden Vertragsabschluss besonders sorgfältig zu prüfen, dessen Art ihres Erachtens besonders 
nahe legt, dass er mit Geldwäscherei (§§ 165 StGB – unter Einbeziehung von Vermögensbestandteilen, 
die aus einer strafbaren Handlung des Täters selbst herrühren) oder Terrorismusfinanzierung (§ 278d 
StGB) zusammenhängen könnte. 

(2) Die Versicherungsunternehmen haben die Identität des Versicherungsnehmers festzuhalten: 

 1. bei Abschluss eines Versicherungsvertrages, wenn die Jahresprämie 1 000 Euro oder die 
einmalige Prämie 2 500 Euro übersteigt; wird die Jahresprämie während der Vertragsdauer über 
1 000 Euro hinaus angehoben, so ist die Identität ab diesem Zeitpunkt festzuhalten; 

 2. wenn der begründete Verdacht besteht, dass der Versicherungsnehmer einer terroristischen 
Vereinigung (§ 278b StGB) angehört oder dass der Versicherungsnehmer objektiv an 
Transaktionen mitwirkt, die der Geldwäscherei (§ 165 StGB – unter Einbeziehung von 
Vermögensbestandteilen, die aus einer strafbaren Handlung des Täters selbst herrühren) oder der 
Terrorismusfinanzierung (§ 278d StGB) dienen. 

Die Identität des Versicherungsnehmers ist durch persönliche Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises 
festzustellen. Als amtlicher Lichtbildausweis in diesem Sinn gelten von einer staatlichen Behörde 
ausgestellte Dokumente, die mit einem nicht austauschbaren erkennbaren Kopfbild der betreffenden 
Person versehen sind, und den Namen, das Geburtsdatum und die Unterschrift der Person sowie die 
ausstellende Behörde enthalten. Bei juristischen Personen und bei nicht eigenberechtigten natürlichen 
Personen ist die Identität der vertretungsbefugten natürlichen Person durch Vorlage ihres amtlichen 
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Lichtbildausweises festzustellen und die Vertretungsbefugnis anhand geeigneter Bescheinigungen zu 
überprüfen. Die Feststellung der Identität der juristischen Personen hat an Hand von beweiskräftigen 
Unterlagen zu erfolgen, die gemäß dem am Sitz der juristischen Person landesüblichen Rechtsstandard 
verfügbar sind. Von den vorstehenden Bestimmungen darf nur in den Fällen gemäß Abs. 4 bis 6 
abgewichen werden. 

(3) Abs. 2 Z 1 ist nicht anzuwenden auf 

 1. Rentenversicherungsverträge im Zusammenhang mit Arbeitsverträgen oder der beruflichen 
Tätigkeit des Versicherten, sofern diese Versicherungsverträge weder eine Rückkaufsklausel 
enthalten noch als Sicherheit für ein Darlehen dienen können und 

 2. andere Versicherungsverträge, sofern nachgewiesen ist, dass die Zahlung der Prämie über ein 
Konto des Versicherungsnehmers bei einem Kreditinstitut mit Sitz im EWR abgewickelt wird. 

(4) Besteht Grund zu der Annahme, dass derjenige, der einen Versicherungsvertrag gemäß Abs. 2 
Z 1 abschließt, als Treuhänder auftritt, so hat ihn das Versicherungsunternehmen aufzufordern, die 
Identität des Treugebers bekannt zu geben. Die Identität des Treuhänders ist gemäß Abs. 2 festzustellen. 
Der Nachweis der Identität des Treugebers hat bei natürlichen Personen durch Vorlage der Kopie des 
amtlichen Lichtbildausweises des Treugebers zu erfolgen, bei juristischen Personen durch beweiskräftige 
Urkunden gemäß Abs. 2. Der Treuhänder hat weiters eine schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Versicherungsunternehmen abzugeben, dass er sich persönlich oder durch verlässliche Gewährspersonen 
von der Identität des Treugebers überzeugt hat. Verlässliche Gewährspersonen in diesem Sinn sind 
Gerichte und sonstige staatliche Behörden, Notare, Rechtsanwälte und Kreditinstitute, sofern sie nicht 
ihren amtlichen Wirkungsbereich, Sitz oder Wohnsitz in einem Nicht-Kooperationsstaat (§ 78 Abs. 8 des 
Bankwesengesetzes, BGBl. Nr. 532/1993 [BWG]), haben. 

(5) Der Abschluss eines Versicherungsvertrages gemäß Abs. 2 Z 1 ohne persönliche Anwesenheit 
des Versicherungsnehmers, seines Vertreters oder Treuhänders (Ferngeschäft) ist, unbeschadet des 
Abs. 3, nur unter Einhaltung der folgenden Voraussetzungen zulässig: 

 1. Dem Versicherungsunternehmen müssen Name, Geburtsdatum und Adresse, bei juristischen 
Personen Firma und Sitz bekannt sein; bei juristischen Personen muss der Sitz zugleich der Sitz 
der zentralen Verwaltung sein, worüber der Kunde eine schriftliche Erklärung abzugeben hat. 

 2. Die rechtsgeschäftliche Erklärung des Versicherungsnehmers erfolgt elektronisch an Hand einer 
sicheren elektronischen Signatur gemäß § 2 Z 3 Signaturgesetz, BGBl. I Nr. 190/1999. 

 3. Wird der Versicherungsvertrag nicht elektronisch an Hand einer sicheren elektronischen Signatur 
abgeschlossen, so muss 

 a) die Polizze an diejenige Adresse zugestellt werden, die als Wohnsitz oder Sitz des 
Versicherungsnehmers angegeben wurde, und 

 b) dem Versicherungsunternehmen vor dem Zustandekommen des Vertrages die Kopie eines 
amtlichen Lichtbildausweises des Versicherungsnehmers oder seines gesetzlichen Vertreters 
oder bei juristischen Personen des vertretungsbefugten Organs vorliegen. 

 4. Der Versicherungsnehmer darf seinen Sitz oder Wohnsitz nicht in einem Nicht-Kooperationsstaat 
haben. Liegt der Sitz oder Wohnsitz außerhalb des EWR, so ist eine schriftliche Bestätigung 
eines Kreditinstitutes, mit dem der Kunde eine dauernde Geschäftsverbindung hat, darüber 
erforderlich, dass der Kunde im Sinne der Richtlinie 91/308/EWG in der Fassung der Richtlinie 
2001/97/EG identifiziert wurde, und dass die dauernde Geschäftsverbindung aufrecht ist. Hat das 
bestätigende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Drittland, so muss dieses Drittland den 
Anforderungen der vorgenannten Richtlinie gleichwertige Anforderungen stellen. 

 5. Es darf kein Geldwäschereiverdacht gemäß Abs. 2 Z 2 bestehen. 

(6) Ist Versicherungsnehmer ein Kredit- oder Finanzinstitut, das den Vorschriften der Richtlinie 
91/308/EWG in der Fassung der Richtlinie 2001/97/EG unterliegt, oder welches in einem Drittland 
ansässig ist, das den Anforderungen dieser Richtlinie gleichwertige Anforderungen stellt, so besteht keine 
Verpflichtung zur Feststellung der Identität gemäß Abs. 2 und 4. 

(7) Die Versicherungsunternehmen haben Unterlagen, die einer Identifizierung nach Abs. 2, 4 und 5 
dienen, sowie Belege und Aufzeichnungen über den Versicherungsvertrag bis mindestens fünf Jahre nach 
Ende des Versicherungsvertrages aufzubewahren. 

(8) Die Versicherungsunternehmen haben 

 1. geeignete Kontroll- und Mitteilungsverfahren einzuführen, um dem Abschluss von 
Versicherungsverträgen vorzubeugen, die der Geldwäscherei dienen und 
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 2. durch geeignete Maßnahmen ihr mit dem Abschluss von Versicherungsverträgen befasstes 
Personal mit den Bestimmungen, die der Verhinderung oder der Bekämpfung der Geldwäscherei 
dienen, vertraut zu machen; diese Maßnahmen haben unter anderem die Teilnahme der 
zuständigen Angestellten an besonderen Fortbildungsprogrammen einzuschließen, damit sie 
lernen, möglicherweise mit Geldwäscherei zusammenhängende Transaktionen zu erkennen und 
sich in solchen Fällen richtig zu verhalten. 

(9) Ergibt sich der begründete Verdacht, 

 1. dass der bereits erfolgte oder beabsichtigte Abschluss eines Versicherungsvertrages der 
Geldwäscherei dient oder 

 2. dass der Versicherungsnehmer der Verpflichtung zur Offenlegung von Treuhandbeziehungen 
gemäß Abs. 4 zuwider gehandelt hat, 

 3. dass der Versicherungsnehmer einer terroristischen Vereinigung gemäß § 278b StGB angehört 
oder dass der Abschluss des Versicherungsvertrages der Terrorismusfinanzierung gemäß § 278d 
StGB dient, 

so hat das Versicherungsunternehmen die Behörde (§ 6 des Sicherheitspolizeigesetzes, BGBl. 
Nr. 566/1991) hievon unverzüglich in Kenntnis zu setzen und bis zur Klärung des Sachverhalts vom 
Abschluss des Versicherungsvertrages Abstand zu nehmen, es sei denn, dass dies die Ermittlung des 
Sachverhalts erschwert oder verhindert. 

(10) § 41 Abs. 1 zweiter und dritter Satz und Abs. 2 bis 8 BWG ist anzuwenden. 

Anmerkung 

EG: Art. 1, BGBl. I Nr. 107/2007 
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